
 
 

 

Beschluss 
des Gemeinsamen Bundesausschusses über die 
Veröffentlichung des Berichts gemäß § 7 Abs. 2 Satz 5 
Qualitätsmanagement-Richtlinie vertragsärztliche 
Versorgung für das Jahr 2010 

Vom 20. Oktober 2011 

Der Gemeinsame Bundesausschuss hat in seiner Sitzung am 20. Oktober 2011 beschlossen, 
den zusammenfassenden Bericht der Kassenärztlichen Bundesvereinigung über die 
Ergebnisse der Kassenärztlichen Vereinigungen gemäß § 7 Abs. 2 Satz 5 
Qualitätsmanagement-Richtlinie vertragsärztliche Versorgung für das Jahr 2010 mit seiner 
Einschätzung (gemäß Anlagen 1 und 2) auf den Internetseiten des Gemeinsamen 
Bundesausschuss zu veröffentlichen. 

Dieser Beschluss wird auf den Internetseiten des Gemeinsamen Bundesausschusses unter 
www.g-ba.de veröffentlicht.  

 

Berlin, den 20. Oktober 2011 

Gemeinsamer Bundesausschuss 
gemäß § 91 SGB V 

Der Vorsitzende 

 

Hess 

http://www.g-ba.de/�
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Einschätzung des Berichts 2010 zum Qualitätsmanagement in der vertragsärztlichen Versorgung 
gemäß ÄQM-RL 

Der Gemeinsamen Bundesausschuss nahm in seiner Sitzung am 20. Oktober 2011 den Bericht der 
Kassenärztlichen Bundesvereinigung vom 28. Juni 2011 zur Kenntnis und dankt der Kassenärztlichen 
Bundesvereinigung und den Kassenärztlichen Vereinigungen für die hier geleistete Arbeit. Der 
Bericht verweist auf die Anstrengungen der Ärztinnen und Ärzte, Psychotherapeutinnen und 
Psychotherapeuten sowie Medizinischen Versorgungszentren im Jahr 2010 bei der Einführung des 
Qualitätsmanagements. Gleichwohl haben nach Selbstauskunft circa 20 % der KBV-Stichprobe das 
Ziel der Richtlinie nicht erreicht. Der Unterausschuss Qualitätssicherung bittet die Kassenärztlichen 
Bundesvereinigung und die Kassenärztlichen Vereinigungen, ihre Anstrengungen im 
Qualitätsmanagement auf noch schwankende oder sich Qualitätsmanagement verweigernde 
Einrichtungen zu konzentrieren. 

Anlage 2 zum Beschluss vom 20.10.2011
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